
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/9/9 10Ob272/97s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1997

Norm

ABGB §730

Rechtssatz

Eine gesicherte Verwandtschaft und damit die Feststellung der Abstammung sind für das gesetzliche

Verwandtenerbrecht somit von zentraler Bedeutung (JBl 1994, 172 = NZ 1994, 185 = EvBl 1994/79).

Entscheidungstexte

10 Ob 272/97s
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